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I. Die Lex Salica eine Fälschung der Zeit 
Karls des Kahlen?

Während des Krieges überraschte S. Stein die Öffentlichkeit durch 
eine Untersuchung, die es unternahm, die Kapitularien auf König Karls 
Namen in ihrer Mehrzahl Karl dem Großen abzusprechen und seinem 
gleichnamigen Enkel (dem Kahlen) von Westfranzien zuzuweisen. Einige 
Jahre später ging Stein noch wesentlich weiter: jetzt suchte er zu zeigen, 
daß die Lex Salica eine Fälschung der Zeit Karls des Kahlen sei; da 
die Lex Ribvaria auf ihr beruhe, sei auch sie eine Fälschung; und auch 
die Lex Baiuvariorum verwies er ins 9. Jahrhunderta). Diese wahrhaft 
umstürzlerischen Thesen verbanden sich mit vernichtenden Urteilen 
über frühere wissenschaftliche Leistungen, so über die — textkritisch in

’) Simon Stein, Etude erit, des capit, francs, Le Moyen Age 1941, 1 ff.; 
ders., Lex Salica, Speculum 22 (1947) 116 ff., 395 ff.


